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Feuerlöscher

  �Hinweis

Folgende Normen sind in diesem Kapitel vorwiegend rele-
vant:DINEN 3,DIN 14406,ASR A2.2.

Begriffsbestimmung

Feuerlöscher sind tragbare Löschgeräte und ohne eigenen
KraftantriebfahrbareLöschgeräte.DasGesamtgewichtfürtrag-
bareFeuerlöscherdarfhöchstens20 kgbetragen.

Die Bereitstellung von Feuerlöschern gilt stets als Maßnahme
desvorbeugendenBrandschutzes.DerFeuerlöscheristeinGe-
rät zurSelbsthilfebeiderBekämpfungvonKlein-undEntste-
hungsbränden.DerErfolgzurBekämpfungeinesEntstehungs-
brandeshängtwesentlichdavonab,inwieweiteinBrandbereits
in der Entstehungsphase durch ein schnelles und wirksames
EinsetzenderFeuerlöscherbekämpftwerdenkann.FürdieBe-
kämpfungvonEntstehungsbrändenkönnentragbareoderfahr-
bareFeuerlöschereingesetztwerden.

Grundlegende Regelungen über tragbare Feuerlöscher findet
man in der europäischen Norm DIN EN 3-7 und für fahrbare
Feuerlöscher in der DIN EN 1866. Für die Instandhaltung gilt
inDeutschlanddieDIN 14406-4i.V.m.derInstandhaltungsan-
weisungderHersteller.DieTechnischeRegelfürArbeitsstätten

Feuerlöscher
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ASR A2.2 „MaßnahmengegenBrände“beschreibtweitereAn-
forderungen,welcheanFeuerlöscher inArbeitsstättengestellt
werden.DieTechnischenRegeln fürArbeitsstätten(ASR)wer-
denausdemArbeitsschutzgesetzundderArbeitsstättenverord-
nungdurchdenAusschussfürArbeitsstätten(ASTA)imAuftrag
desBundesministeriumsfürArbeitundSozialesabgeleitetund
geltensomitfüralleArbeitsstätten.BeiEinhaltungdieserTech-
nischenRegelnkannderArbeitgeberinsoweitdavonausgehen,
dass die entsprechenden Anforderungen und Schutzziele der
Verordnungerfülltsind(sog.Vermutungswirkung).

Somit werden die Regelungen der Arbeitsstättenverordnung
durch die ASR A2.2 weiter konkretisiert. Der Anwendungsbe-
reich der ASR A2.2 bezieht sich u. a. auf das Ausstatten von
Arbeitsstätten mit Feuerlöscheinrichtungen. Feuerlöscheinrich-
tungeni. S. d.ASR A2.2sindtragbareoderfahrbareFeuerlösch-
einrichtungenundWandhydrantensowieweiterehandbetätigte
GerätezurBrandbekämpfung.

Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen, und dazu zählen
auchFeuerlöscher,müssenalssolchedauerhaftgekennzeich-
net,leichtzuerreichenundzuhandhabensein.Diessetztu. a.,
wieinderASR A2.2beschrieben,eineMontagehöhevon0,80 m
bis 1,20 m voraus. Laut dieser ASR dürfen des Weiteren seit
Mai2018auchkleinereLöschgerätemitwenigerals6LEein-
gesetztwerden,wobeiWandhydrantennichtmehrzurGrund-
ausstattungzählen.
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Bild 1: Montage von Feuerlöschern und Kennzeichnung von Standorten 
von Feuerlöschern (Quelle: angelehnt an VdS 2001)

EineweitereRegelungfindetsichimArbeitsschutzgesetz(§ 10).
Dortwirdgeregelt, dassderArbeitgeberdieBeschäftigten zu
benennen hat, die die Aufgaben der Brandbekämpfung (u. a.
mit einem Feuerlöscher) zu übernehmen haben. Weiterhin ist
imArbeitsschutzgesetzgeregelt,dassdieBeschäftigtenvomAr-
beitgeberinderBedienungdieserEinrichtungenzuunterweisen
sind.
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Diese Regelung findet sich auch in der DGUV Vorschrift 1
(ehem.BGVA1) „GrundsätzederPrävention“ im§ 22, indem
der Unternehmer, wie auch im § 10 des Arbeitsschutzgeset-
zesbeschrieben,eineausreichendeAnzahlvonBeschäftigten
durcheineUnterweisungundÜbungimUmgangmitFeuerlö-
schernzuschulenhat(sog.Brandschutzhelfer).

GrundsätzlichdienenFeuerlöscherderBekämpfungvonEntste-
hungsbränden,auchdurchPersonenohnebesondereAusbil-
dung.SiesindimmeranleichtzugänglichenStellenanzubrin-
genunddürfennichtzugestelltwerden.DieStellen,andenen
Feuerlöscherangebrachtwurden,sindgrundsätzlichzukenn-
zeichnen(Brandschutzzeichen„Feuerlöscher“nachASR A1.3).
DieFeuerlöscher,welcheverwendetwerdensollen,müssenge-
mäßdenvorherbeschriebenenNormentypgeprüftsein.

Bauarten

Bei tragbaren Feuerlöschern unterscheidet man die Ausfüh-
rungstypenDauerdrucklöscherundAufladelöscher.DerDauer-
drucklöscherstehtständigunterDruck,dasLöschmittelsowie
das Druckgas sind in dem gleichen Behälter untergebracht.
DerAufladelöscherstehtnichtunterständigemDruck,unddas
LöschmittelistvomDruckgasgetrennt.DasDruckgasbefindet
sichineinerseparatenStahlflascheoderPatroneundsetzterst
bei InbetriebnahmedasLöschmittelunterDruck.DieAuflade-
löschersindi. d. R.hochwertigerundsomitsicherer.
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Kennzeichnung

Auf dem Feuerlöscher müssen sich gemäß DIN EN 3-7 fol-
gende Informationen befinden, damit eine geeignete Auswahl
undÜberprüfungmöglichsind:Herstellerangaben,Füllmenge,
Löschmenge, Bedienungsanleitung, Brandklassen, Warnhin-
weisundallgemeineHinweise.

DieFeuerlöscher imUnternehmenmüssen rot undeinheitlich
beschriftet sein.DieBeschriftungunterteilt sich in fünfSchrift-
felder.

Tabelle 1: Beschriftung der Feuerlöscher im Unternehmen, 
Quelle: angelehnt an DIN EN 3-7

Inhalte�der�Schriftfelder Beispiele

Schriftfeld�1mussenthalten:
dasWort„Feuerlöscher“,den
LöschmitteltypunddieFüll-
menge,Feuerlöscherartennach
DIN EN 3

FEUERLÖSCHERz. B.6Liter
Wasser→43A

Schriftfeld�2mussenthalten:
dieBedienungsanleitung,die
zugehörigenBrandklassen

Sicherungsstiftherausziehen,
Schlagknopfkräftigeinschlagen,
Löschpistolebetätigen.Der
VorgangsollmitPiktogrammen
bzw.Bildernvisualisiertsein.

Schriftfeld�3mussenthalten:
WarnhinweiseundBeschrän-
kungen

VorsichtbeielektrischenAnla-
gen.Nurbis1.000 V;Mindestab-
stand1m
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Tabelle 1: Beschriftung der Feuerlöscher im Unternehmen, 
Quelle: angelehnt an DIN EN 3-7

Inhalte�der�Schriftfelder Beispiele

Schriftfeld�4mussenthalten:

allgemeineHinweise

AnweisungzumFüllennach
jedemGebrauch,Prüfanweisung
inbestimmtenPerioden(i. d. R.
allezweiJahre,Sonderrege-
lungenbeachten),Angabedes
Löschmittels,ggf.auchdie
AngabeundProzentsätzebei
wässrigenLösungen

Schriftfeld�5mussenthalten:
NamenundAnschrift

ohneBeispiel
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Bild 2: Beispiel einer Kennzeichnung auf einem Feuerlöscher 
(Quelle: Fa. TOTAL)
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Löschmittel

InFeuerlöschernkönnennachstehendaufgeführteLöschmittel
mitfolgenderBrandklassenzuordnungVerwendungfinden:

Tabelle 2: Brandklassen-Löscher-Zuordnung 
(Quelle: ASR A2.2, DIN EN 2)

Feuerlöscher Brandklassen

PulverlöschermitABC-Löschpulver BrandklassenA,BundC

PulverlöschermitBC-Löschpulver BrandklassenBundC

PulverlöschermitMetallbrandpulver BrandklasseD

Kohlendioxidlöscher BrandklasseB

Wasserlöscher BrandklasseA

Fettbrandlöscher BrandklassenA,FoderABF

Schaumlöscher BrandklassenAundB

Mindest-Funktionsdauer�–�Löschmittel-
füllmenge
DieFunktionsdauereinesLöschersrichtetsichnachderLösch-
mittelfüllmenge. Diese wird auf dem Feuerlöscher in kg (Kilo-
gramm) oder l (Liter) angegeben. Die nachstehende Tabelle
zeigt die minimale Funktionsdauer in Abhängigkeit von der
Löschmittelfüllmenge:
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Tabelle 3: Funktionsdauer nach DIN EN 3 für Pulverlöscher mit Brand-
klasse A (Quelle: angelehnt an DIN EN 3)

Prüfobjekt Mindestfunktionsdauer

[sec]

Nennfüllmenge

[kg]

5A 6 1

8A 6 1,2

13A 9 1,2,3,4

21A 9 1,2,3,4,6

27A 9 1,2,3,4,6,9

34A 12 1,2,3,4,6,9

43A 15 1,2,3,4,6,9,12

55A 15 1,2,3,4,6,9,12

Tabelle 4: Funktionsdauer nach DIN EN 3 für Nasslöscher mit Brand-
klasse A (Quelle: angelehnt an DIN EN 3)

Prüfobjekt Mindestfunktionsdauer

[sec]

Nennfüllmenge

[l]

5A 6 2,3

8A 9 2,3,6

13A 9 2,3,6,9

21A 9 2,3,6,9

27A 12 2,3,6,9


